
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

Art. 3 FLAG
 FLAG - Familienlastenausgleichsgesetz 1967

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.01.2024

Der Reservefonds für Familienbeihilfen hat dem Bund (Bundesminister für Finanzen) im Jahr 1992 einen

Pauschalbetrag von 100 Millionen Schilling zu zahlen, der ausschließlich für die Scha ung der erforderlichen ADV-

Infrastruktur (Hard- und Software) in den mit der Vollziehung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 befaßten

Abgabenbehörden zu verwenden ist.

In Kraft seit 31.12.1991 bis 31.12.9999
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